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Geschäftszahl: 2022-0.394.617 Wien, 27. Juni 2022 

Beschlossener Antrag der 182. Kammervollversammlung 

Sehr geehrter Herr Präsident!  

Sehr geehrter Herr Direktor! 

 

Das Bundesministerium für Klimaschutz beehrt sich zu Ihrem Schreiben vom 23.05.2022, G.-

Zl.: DIR-2022, zum Punkt „Anpassung Klimaticket für Lehrlinge“, Folgendes mitzuteilen: 

 

Die Einführung des KlimaTicket Österreich ist grundlegend im Klimaticketgesetz geregelt. Die-

ses definiert das KlimaTicket Ö als bundesweit gültige Jahresnetzkarte des öffentlichen Perso-

nenverkehrs. Eine bundesseitige Umsetzung eines Sondertarifs, wie jenen im gegenständli-

chen Antrag dargestellten Sondertarif für Lehrlinge, ist auf Basis dieser Grundlage sowie im 

Rahmen der darauf aufbauenden Umsetzung im Verordnungs- bzw. Vertragswege nicht vorge-

sehen. 

 

Mit der Klimaticketreform wurde das tarifliche Angebot für die ganzjährige Nutzung des öf-

fentlichen Verkehrs zu attraktiven Fixkosten bereits EU-weit einzigartig sehr stark vergünstigt, 

dies insbesondere auch für Jugendliche und junge Erwachsene, welche zusätzlich eine Ermäßi-

gung von 25% bekommen. Mit Unterstützung des Bundes wurde auch das Angebot an regio-

nalen KlimaTickets in den Bundesländern und Verkehrsverbünden noch teils deutlich vergüns-

tigt. 

 

Zudem gibt wie bereits im Antrag beispielhaft ausgeführt besondere Angebote, die speziell auf 

Lehrlinge bzw. Jugendliche zugeschnitten sind und diesen ermöglichen sollen, den öffentli-

chen Verkehr günstig zu nutzen. Die Entwicklung zusätzlicher regionaler Tarifangebote liegt in 

erster Linie im Gestaltungs- und Verantwortungsbereich der regionalen Verkehrsverbünde. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Für die Bundesministerin: 

Mag. Christa Wahrmann 
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